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Freispruch für 
E-Mail-Schlötterlinge
Von Brigitte Hürlimann, 10.05.2019

Kurz vor Ostern haben vor dem Obergericht des Kantons Zürich eine An-
wältin und ein Anwalt die Klingen gekreuzt – im Namen ihrer am Pro-
zess nicht anwesenden Klienten. Es ging um Schlötterlinge, die ein 57-jähri-
ger Ingenieur seinem Geschäps6artner, einem 5M-jährigen Arzt, angehängt 
hat. Per E-Uail. Wnd, herrjemine, die unschönen «örter gingen auch noch 
mittels carbon copy, also via »ccD, an einen Tritten. Ter kannte die beiden 
Geschäpsherren und vor allem deren erbitterten Streit allerdings bestens 
und schon lange.

Bhema des feruFungs6rozesses war üble Nachrede. Ter Ingenieur, der die 
E-Uails geschrieben hatte, käm6pe um einen vollständigen Rreis6ruch. 
Ter Arzt, der sich in seiner Ehre angegri:en Fühlte, verlangte einen voll-
ständigen Schulds6ruch Für seinen Kontrahenten. Wnd Für sich selber eine 
Prozessentschädigung.

Tas Obergericht mochte sein Wrteil damals nicht mündlich erö:nen und 
kurz begründen. Inzwischen ist es verFasst und verschickt worden, auch an 
die Üe6ublik. Es trägt das Tatum des Prozesses. Wnd siehe daV Ter beschul-
digte E-Uail-Schreiber wird Freiges6rochen. Ohne «enn und Aber. Wnd mit 
einer Fast schon gesellschaps6hiloso6hischen fegründung.

Im Zentrum der obergerichtlichen Äberlegungen steht die Rrage, wann je-
mand schuldig ges6rochen werden muss, weil er einen anderen eines straF-
baren Herhaltens bezichtigt. Im konkreten Rall ging es um den HorwurF 
des Ingenieurs, der Arzt habe einen fetrugsversuch unternommen. Tie 
feruFungsinstanz sagt, solche xusserungen müssten in einem Gesamt-
zusammenhang gewürdigt werden. Wnd dieser sieht so aus, dass sich die 
beiden yerren schon lange in einem erbitterten Streit be nden, eine Hiel-
zahl von Klagen erhoben haben.

Wnd ausserdem, so das Obergericht weiter, sei der fegri: der Ehre »wie 
kaum ein anderer fegri: im StraFgesetzbuch stark mit dem Zeitgeist ver-
bundenD. Tas bedeutetV Tie Auslegung oder «ertung des fegri:s der 
Ehre »unterliegt stark dem gesellschaplichen «andel, dem sich die Üecht-
s6rechung nicht einFach gänzlich entziehen kann. In der heutigen Freiheit-
lichen, o:enen und toleranten Gesellschap ist jeder in viel stärkerem Uasse 
seines eigenen Glückes Schmied, als dies Früher der Rall war, wo beis6iels-
weise das beru iche Rortkommen und e istenzielle Tinge weitgehend mit 
Ehre, Ansehen und dem Stand verknü6p waren.D

Aber ObachtV In der modernen Gesellschap lauern die GeFahren der »allge-
meinen medialen Äber utung, die immer mehr auF ober ächlichen situa-
tiven Ueinungsäusserungen als auF seriösen Rakten und Anal sen basiertD. 
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Ties habe zur Rolge, »dass xusserungen op nicht mehr dieselbe ErnsthaF-
tigkeit zugemessen wird wie in Früheren Zeiten, ja opmals schon am Rol-
getag wieder in Hergessenheit geratenD.

Ter langen Üede kurzer SinnV Tas Obergericht ndet, es brauche eine ge-
wisse Erheblichkeit der feleidigung, die sich von den »alltäglich erlebten 
Abschätzigkeiten deutlich unterscheidetD. Wnd diese Erheblichkeit sieht 
das Gericht bei der beanstandeten E-Uail-fotschap nicht. Taran ändere 
auch die carbon copy nichts, weil es sich bei diesem einzigen Trittem6Fän-
ger um einen Eingeweihten handle.

Ob mit diesen «orten das Schlusswort ges6rochen ist, bleibt o:en, denn 
der Entscheid kann noch vor fundesgericht gezogen werden.

Urteil SB180179 des Zürcher Obergerichts vom 18. April 2019, schriölich erM net 
im ai 2019.
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